
Erzbischöfliche Finanzkammer

125. Allgemeine Genehmigung für Musterfriedhofsordnung für kirchliche 
Friedhöfe

Gemäß Art. 44 Abs. 2 Nr. 10 der Kirchenstiftungsordnung (KiStiftO) bedürfen 
der Erlass, die Änderung oder Aufhebung von Satzungen oder satzungs­
gleicher Ordnungen der stiftungsaufsichtiichen Genehmigung. Dies giit auch 
für Ordnungen für kirchliche Friedhöfe in Trägerschaft von Kirchenstiftungen.
Die Rechtsabteilung des Erzb. Ordinariats stellt den Kirchenstiftungen im 
Intranet der Pfarreien oder im Internetauftritt der Erzdiözese (passwort­
geschützt) die Musterfriedhofsorcinung nebst einer Mustergebührenordnung 
zur Verfügung.

Die Erzb. Finanzkammer als kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde erteilt hier­
mit die allgemeine Genehmigung nach Art. 44 Abs. 6 KiStiftO für Friedhofs­
ordnungen in Trägerschaft kirchlicher Stiftungen, die entsprechend dem 
diözesanen Muster von der Kirchenverwaltung beschlossen sind. Die neue 
Musterordnung verweist hinsichtlich der Gebührenerhebung auf eine eigene 
Gebührenordnung. Bei der erstmaligen Inanspruchnahme der allgemeinen 
Genehmigung ist daher auch diese eigene Gebührenordnung zu erstellen. 
Die Gebührenordnung ist von der allgemeinen Genehmigung nicht umfasst 
und jeweils im Einzelfall zur Genehmigung vorzulegen.
Die allgemeine Genehmigung erfolgt gemäß Art. 44 Abs. 6 KiStiftO widerruf­
lich und bis 30.06.2013 befristet.

Die auf der Grundlage der allgemeinen Genehmigung beschlossene Fried- 
hofsordnung ist der Rechtsabteilung des Erzb. Ordinariats zur /Vizeige vor­
zulegen. Die Friedhofsordnung ist entsprechend den Hinweisen auf der Ord­
nung durch Aushang bekannt zu machen, jedoch nicht vor Ablauf von vier 
Wochen vom Zeitpunkt der vorgenannten Anzeige an.

Dr. Robert Simon, Generalvikar Dr. Modesto
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